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Nr. 93 • Amt der Tiroler Landesregierung

STELLENAUSSCHRE IBUNGEN

Beim Amt der Tiroler Landesregierung sind derzeit fol-
gende Stellen ausgeschrieben:

• Bezirkshauptmannschaft Kufstein; Sozialer/Medizini-
scher-Technisch/Pädagogischer Fachdienst (Sonderkin-
dergartenpädagogin/Sonderkindergartenpädagoge), 20
Wochenstunden, als Karenzvertretung, Mindestentgelt 
€ 1.401,30 brutto/Monat, Bewerbungsfrist 27. März 2021
(OrgP-70-2021/37).

• Bezirkshauptmannschaft Innsbruck; Sozialer/Medizi-
nischer-Technisch/Pädagogischer Fachdienst (Sozialar-
beiterin/Sozialarbeiter), 16 Wochenstunden, als Karenz-
vertretung, Mindestentgelt € 1.273,84 brutto/Monat, Be-
werbungsfrist 27. März 2021 (OrgP-70-2021/40).

• Bezirkshauptmannschaft Kufstein – Bezirksforstin-
spektion Kufstein; Technisch/Naturwissenschaftliche
Fachbearbeitung (Bezirksförsterin/Bezirksförster), 40
Wochenstunden, Mindestentgelt € 2.802,60 brutto/Mo-
nat, Bewerbungsfrist 27. März 2021 (OrgP-70-2021/42).

• Abteilung Verkehrsplanung; Technisch-Naturwissen-
schaftliche Experten (Gesamtbereich der Verkehrspla-
nung mit Schwerpunkt „Aktivverkehr“, Projektleitung und
Mitarbeit bei EU-Projekten im Verkehrsbereich, Mitwir-
kung bei der Umsetzung von Zielen und Maßnahmen der
Tiroler Landesregierung), 40 Wochenstunden, Mindest-
entgelt € 3.663,10 brutto/Monat, Bewerbungsfrist 25.
März 2021 (OrgP-70-2021/26).

• Sachgebiet Liegenschaftsverwaltung; (Portierin/
Portier und Kontrolldienst Landhaus 1 und 2), 40 Wo-
chenstunden, Mindestentgelt € 1.883,10 brutto/Monat,
Bewerbungsfrist 27. März 2021 (OrgP-70-2021/43).

• Abteilung Landesmusikdirektion; Administrative
Fachbearbeitung (Angelegenheiten der Studienorgani-
sation und Studierendenverwaltung, Prüfungs- und Lehr-
management, Mitarbeit in der Stellenplanung und –con-
trolling, Beratung und Information der Studierenden), 40
Wochenstunden, Mindestentgelt € 2.802,60 brutto/Mo-
nat, Bewerbungsfrist 21. März 2021 (OrgP-70-2021/27).

• Abteilung Umweltschutz; Technisch-Naturwissenschaft-
liche Experten (Erstellung von naturkundefachlichen Gut-
achten, Teilnahme an Verhandlungen, Beurteilung und
fachliche Begleitung von Naturschutzprojekten), 40 Wo-
chenstunden, Mindestentgelt € 3.663,10 brutto/Monat, Be-
werbungsfrist 28. März 2021 (OrgP-70-2021/28).

Bewerbungen sind beim Amt der Tiroler Landesregierung,
Abteilung Organisation und Personal, Eduard-Wall nöfer-
Platz 3, 6020 Innsbruck, unter der entsprechenden Ge-
schäftszahl einzubringen.
Ausführliche Informationen zu der Stellenausschreibung

sind im Internet unter www.tirol.gv.at/stellenausschreibun-
gen zu finden.
Bei Fragen stehen die MitarbeiterInnen der Abteilung 

Organisation und Personal, unter der Telefonnummer 0512/
508-2222, zur Verfügung.

Innsbruck, 11. März 2021
Für die Landesregierung: MMag. Dr. Wiener, LL.M.

Amtssigniert. SID2021031079953 
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at



Nr. 94 • Bezirkshauptmannschaft Imst • IM-APO/BZ-6/41-2021

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Imst vom 11. März 2021, 

mit der die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Imst
vom 7. Dezember 2018, betreffend die Regelung 

des Bereitschaftsdienstes der öffentlichen Apotheke 
in Sölden (Ötztal-Apotheke) geändert wird

Gemäß § 8 des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 43/2020 wird nach Anhörung der öster-
reichischen Apothekerkammer, Landesgeschäftsstelle Tirol und
der Kammer für Arbeiter und Angestellte für 
Tirol, Folgendes verordnet:

Artikel I

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Imst vom 7.
Dezember 2018, Zahl IM-APO/BZ-6/7-2018, in der Fassung
der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Imst vom 30. Okt-
ober 2019, Zahl IM-APO/BZ-6/17-2019 und vom 27. Februar
2020, Zahl IM-APO/BZ-6/24-2020 und vom 19. Oktober 2020,
Zahl: IM-APO/BZ-6/34-2020, betreffend die Betriebszeiten 
und die Regelung des Bereitschaftsdienstes der öffentlichen
Apotheke in Oetz (Edelweiß-Apotheke), der öffentlichen Apo-
theke in Längenfeld (Nikolaus-Apotheke) und der öffentlichen
Apotheke in Sölden (Ötztal-Apotheke) wird wie folgt geändert: 
§ 2 Abs. 2 hat zu lauten:
„In der Zeit vom 18. März 2021 bis 30. September 2021 ver-

sieht die öffentliche Apotheke in Sölden Bereitschaftsdient,
wenn die Apotheke in Oetz Bereitschaftsdienst gem. § 1 ver-
sieht.
In der Zeit vom 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021 

versieht die öffentliche Apotheke in Sölden durchgehend Be-
reitschaftsdienst.“ 

Artikel II

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft. 

Imst, 11. März 2021
Die Bezirkshauptfrau: Mag. Eva Loidhold

Nr. 95 • Amt der Tiroler Landesregierung • 
Prüfungskommission für die Sportkletterlehrerprüfung

KUNDMACHUNG
über die Sportkletterlehrerprüfungen

Es werden für 2021 folgende Termine festgesetzt: 
Eignungsprüfung: 15. April 2021 in der Kletterhalle Telfs.
Zum Ausbildungslehrgang dürfen nur Personen zugelassen

werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und über die
körperliche Eignung sowie jene Fertigkeiten und Kenntnisse
im Sportklettern verfügen, die die erfolgreiche Ablegung der
Sportkletterlehrerprüfung nach der Teilnahme am Ausbildungs-
lehrgang erwarten lassen. Diese Fertigkeiten und Kenntnisse
sind durch die Ablegung der Eignungsprüfung nachzuweisen. 
Für die erfolgreiche Ablegung der Eignungsprüfung wird ein

hohes klettertechnisches Können im Schwierigkeitsgrad von
UIAA VII+ bzw. französisch 6b+ flash gefordert. Dabei sind nicht
die bloße Bewältigung einer Route dieses Schwierigkeitsgra-
des sondern vor allem folgende Beurteilungsparameter aus-
schlaggebend: Gute Beherrschung der Grundtechniken Tre-
ten, Steigen, Greifen und Körperpositionierung. Die Elemente
der Standardbewegung (mentale Vorbereitung, körperliche
Vorbereitung, Auslösen, Durchführung und Abschluss der Be-
wegung) sollten gut und in der dafür notwendigen Bewegungs-
qualität (insbesondere Präzision, Tempo, Sicherheit) erkenn-
bar sein. Die Aspekte des Kletterkönnens für den Schwierig-

keitsgrad UIAA VII+ bzw. 6b+ können dazu auch in einer Route
des Grades UIAA VIII-/VIII bzw. französisch 6c+/7a geprüft wer-
den. Der eine oder andere Hänger bzw. Pausen sind erlaubt,
die vorgegebene Zeit von ca. 5 bis 6 Minuten (je nach Länge
der Route ca. 25 bis 30 Züge) darf aber nicht wesentlich über-
schritten werden. Sehr gutes Sicherungsverhalten einschließ-
lich Partnercheck, aktives und passives Abseilen, Position und
Bewegungen beim Sichern, Seilhandling. 
Die körperliche Eignung ist durch ein höchstens drei Monate

altes ärztliches Attest bei der Eignungsprüfung nachzuweisen.
Sportkletterlehrerprüfungen: Die von Instruktoren für

Sportklettern abzulegenden Teilprüfungen finden am 18. April
2021 in der Kletterhalle Telfs statt. Die allgemeine Sport -
kletterlehrerprüfung einschließlich der von Berg- und Schi -
führern abzulegenden Teilprüfungen findet am 15. Oktober
2021 in der Kletterhalle Telfs statt.
Wiederholungsprüfungen: 15. April 2021 und 15. Okt-

ober 2021 in der Kletterhalle Telfs.
Zur kommissionellen Sportkletterlehrerprüfung dürfen nur

Personen zugelassen werden, die am Ausbildungslehrgang
oder einer anerkannten Ausbildung teilgenommen haben und
deren Anmeldung spätestens zwei Wochen vor der Prüfung
über den Tiroler Bergsportführerverband bei der Prüfungskom-
mission eingelangt ist. Anmeldungen zur Eignungsprüfung, zu
den Ausbildungslehrgängen und zur Sportkletterlehrerprüfung
sind schriftlich an den Tiroler Bergsportführerverband, Post-
fach 28, A-6450 Sölden (office@bergsportfuehrer-tirol.at) zu
richten. Informationen zum Ausbildungslehrgang und den Kur-
sterminen erteilt der Tiroler Bergsportführerverband.

Innsbruck, 9. März 2021
Für die Prüfungskommissionen: 

Der Vorsitzende: Dr. Höbenreich

Nr. 96 • Amt der Tiroler Landesregierung • 
Prüfungskommission für die Schluchtenführerprüfung

KUNDMACHUNG
über die Schluchtenführerprüfungen

Es werden für 2021 folgende Termine festgesetzt:
Eignungsprüfung: 23 April 2021 in Ötz.
Zum Ausbildungslehrgang für Schluchtenführer dürfen nur

Personen zugelassen werden, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben und über die körperliche Eignung und jene Fertig-
keiten und Kenntnisse im Begehen von Schluchten verfügen,
die die erfolgreiche Ablegung der Schluchtenführerprüfung
nach der Teilnahme am Ausbildungslehrgang erwarten lassen.
Diese Fertigkeiten und Kenntnisse sind durch einen Tourenbe-
richt und die Ablegung der Eignungsprüfung nachzuweisen. 
Der Tourenbericht hat Aufzeichnungen über mindestens

fünf selbständig und in eigener Verantwortung durchgeführte
Schluchtentouren sowie jeweils das Datum, den Namen der
Schlucht, den Schwierigkeitsgrad und gegebenenfalls den Na-
men des Partners zu enthalten. Der Tourenbericht ist dem Ti-
roler Bergsportführerverband bei der Anmeldung zum Ausbil-
dungslehrgang vorzulegen.
Die Kriterien der Eignungsprüfung umfassen: Grundlegen-

de Seiltechnik, aktives und passives Abseilen, Aufstieg am Seil
(Steigklemmen), Klettern mit kompletter Canyoningausrüstung
im Schwierigkeitsgrad III bis IV im Vorstieg mit canyoningtaug-
lichen Schuhen, Fortbewegung im Wildwasser und Wildwas-
serschwimmen im Schwierigkeitsgrad 2-3. Um möglichst pra-
xisnahe und objektive Aufnahmekriterien zu schaffen, wird die
Eignungsprüfung in einer Schlucht oder einem Klettergarten
und im Wildwasser des Inns durchgeführt. 
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Die körperliche Eignung ist durch ein höchstens drei Monate
altes ärztliches Attest bei der Eignungsprüfung nachzuweisen.
Schluchtenführerprüfung: 10./11. September 2021 in

Bellinzona.
Wiederholungsprüfung: 23 April 2021 in Ötz.
Zur kommissionellen Schluchtenführerprüfung dürfen nur

Personen zugelassen werden, die am Ausbildungslehrgang
oder einer anerkannten Ausbildung teilgenommen haben und
deren Anmeldung spätestens zwei Wochen vor der Prüfung
über den Tiroler Bergsportführerverband bei der Prüfungskom-
mission eingelangt ist.
Anmeldungen zur Eignungsprüfung, zu den Ausbildungs-

lehrgängen und zur Schluchtenführerprüfung sind schriftlich an
den Tiroler Bergsportführerverband, Postfach 28, A-6450 Söl-
den (office@bergsportfuehrer-tirol.at) zu richten.
Informationen zum Ausbildungslehrgang und den Kurster-

minen erteilt der Tiroler Bergsportführerverband.
Innsbruck, 9. März 2021

Für die Prüfungskommissionen: 

Der Vorsitzende: Dr. Höbenreich

Nr. 97 • Amt der Tiroler Landesregierung • Abteilung Sport,
Prüfungskommission für die Bergwanderführerprüfung

KUNDMACHUNG
über die Bergwanderführerprüfungen

Es werden für 2021 folgende Termine festgesetzt: 
• 14. Mai 2021, Obernberg,

• 21. Mai 2021, Obernberg,

• 28. Mai 2021, Obernberg,

• 4. Juni 2021, Obernberg.

Die Bergwanderführerprüfung findet am Ende der Sommer-
kurse der Ausbildungslehrgänge am Ausbildungsort statt. Be-
ginn ist jeweils um 08:30 Uhr im Almis Berghotel, Außertal 30,
6157 Obernberg.
Zur kommissionellen Bergwanderführerprüfung dürfen nur

Personen zugelassen werden, die am Ausbildungslehrgang
oder einer anerkannten Ausbildung teilgenommen haben und
deren Anmeldung spätestens zwei Wochen vor der Prüfung
über den Tiroler Bergsportführerverband bei der Prüfungskom-
mission eingelangt ist.
Anmeldungen zu den Ausbildungslehrgängen und die

Bergwanderführerprüfung sind schriftlich an den Tiroler Berg-
sportführerverband, Postfach 28, A-6450 Sölden (office@
bergsportfuehrer-tirol.at) zu richten.
Informationen zum Ausbildungslehrgang und den Kurster-

minen erteilt der Tiroler Bergsportführerverband.
Innsbruck, 9. März 2021

Für die Prüfungskommission: 

Der Vorsitzende: Dr. Höbenreich

Nr. 98 • Amt der Tiroler Landesregierung • Obereinigungskommission
• LW-OEK-3/59-2021

KUNDMACHUNG
betreffend den Kollektivvertrag 

für Dienstnehmer in den Gartenbaubetrieben Tirols

Gemäß § 53 Abs. 2 der Landarbeitsordnung 2000, LGBl.
Nr. 27, zuletzt geändert mit Gesetz LGBl. Nr. 142/2019, wird
verlautbart:
Zwischen den Tiroler Gärtnern sowie der Landwirtschafts-

kammer Tirol und dem Tiroler Land- und Forstarbeiterbund

sowie der Landarbeiterkammer Tirol wurde am 16. Februar
2021 ein Kollektivvertrag für die Dienstnehmer in den Gar-
tenbaubetrieben Tirols abgeschlossen.
Dieser Kollektivvertrag ist am 1. März 2020 in Kraft ge -

treten.
Innsbruck, 11. März 2021

Für die Obereinigungskommission:

Der Vorsitzende: Dr. Wallnöfer

Nr. 99 • Amt der Tiroler Landesregierung • Obereinigungskommission
• LW-OEK-7/59-2021

KUNDMACHUNG
betreffend den Kollektivvertrag 

für Forstgartenarbeiter

Gemäß § 53 Abs. 2 der Landarbeitsordnung 2000, LGBl.
Nr. 27, zuletzt geändert mit Gesetz LGBl. Nr. 142/2019, wird
verlautbart:
Zwischen der Landwirtschaftskammer Tirol und dem 

Tiroler Land- und Forstarbeiterbund sowie der Landarbeiter-
kammer Tirol wurde am 18. Februar 2021 ein Kollektivvertrag
für die Forstgartenarbeiter abgeschlossen.
Dieser Kollektivvertrag ist am 1. März 2020 in Kraft ge -

treten.
Innsbruck, 11. März 2021

Für die Obereinigungskommission:

Der Vorsitzende: Dr. Wallnöfer

Nr. 100 • Amt der Tiroler Landesregierung • Obereinigungskommission
• LW-OEK-6/60-2021

KUNDMACHUNG
betreffend den Kollektivvertrag 

für die Forstarbeiter

Gemäß § 53 Abs. 2 der Landarbeitsordnung 2000, LGBl.
Nr. 27, zuletzt geändert mit Gesetz LGBl. Nr. 142/2019, wird
verlautbart:
Zwischen der Landwirtschaftskammer Tirol und dem 

Tiroler Land- und Forstarbeiterbund sowie der Landarbeiter-
kammer Tirol wurde am 18. Februar 2021 ein Kollektivvertrag
für die Forstarbeiter abgeschlossen.
Dieser Kollektivvertrag ist am 1. März 2020 in Kraft ge -

treten.
Innsbruck, 11. März 2021

Für die Obereinigungskommission:

Der Vorsitzende: Dr. Wallnöfer

Nr. 101 • Amt der Tiroler Landesregierung • Obereinigungskommission
• LW-OEK-13/7-2021

KUNDMACHUNG
betreffend den Kollektivvertrag 
für Dienstnehmer in den Gemüse- 
und Obstbaubetrieben Tirols

Gemäß § 53 Abs. 2 der Landarbeitsordnung 2000, LGBl.
Nr. 27, zuletzt geändert mit Gesetz LGBl. Nr. 142/2019, wird
verlautbart:
Zwischen der Landwirtschaftskammer Tirol und dem 

Tiroler Land- und Forstarbeiterbund wurde am 17. Februar
2021 ein Kollektivvertrag für Dienstnehmer in den Gemüse-
und Obstbaubetrieben Tirols abgeschlossen.
Dieser Kollektivvertrag ist am 1. März 2020 in Kraft ge -

treten.
Innsbruck, 11. März 2021

Für die Obereinigungskommission:

Der Vorsitzende: Dr. Wallnöfer
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Nr. 102 • Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz

OFFENES  VERFAHREN
i m  Obe r s c hwe l l e n b e r e i c h  g emäß  BVe r gG

Sonnenschutzanlagen

Art des Auftrags: Bauleistung.
Auftraggeber: Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus

Schwaz.
Auftragsbezeichnung: Sonnenschutzanlagen.
Beschreibung: Am Areal des Bezirkskrankenhauses

Schwaz wird das bestehende Mehrzweckgebäude abgebro-
chen und gleichorts ein Neubau mit derselben Funktion errich-
tet. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die 
Sonnenschutzanlagen.
Erfüllungsort: Bezirkskrankenhaus Schwaz, Swarovski-

straße 1, 6130 Schwaz.
Erfüllungszeitraum: August 2021 bis September 2021.
Abgabedatum: 31. März 2021, 12 Uhr.
CPV-Codes: 45212190-4.
Projektnummer: Bezirkskrankenhaus Schwaz, Neubau 

eines Mehrzweckgebäudes.
Auskünfte und Unterlagen: https://tirol-kliniken.vemap.

com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=201

Schwaz, 11. März 2021

Nr. 103 • Tirol Werbung GmbH

OFFENES  VERFAHREN
Be k a n n tma c h u n g

 Lieferung und Montage Büromöbel

Auftraggeber: Tirol Werbung GmbH, Maria-Theresien-
Straße 55, 6020 Innsbruck.
Erfüllungsort: Innsbruck.
Informationen: Die Tirol Werbung GmbH beabsichtigt

neue, einheitliche, Büromöbel anzuschaffen. 
Mit der Ausschreibung wird der Auftrag zur Lieferung und

Montage (Aufbau und Platzierung) der Büromöbel vergeben. 
Angebotsabgabe: bis 9. April 2021.
Angebotsunterlagen: Die Unterlagen sind ausschließ-

lich erhältlich unter www.tirolwerbung.at/unternehmen/
ausschreibungen

Ansprechperson für Rückfragen: Tirol Werbung GmbH,
Mag.ª Katrin Egger, E-Mail: katrin.egger@tirolwerbung.at

Innsbruck, 11. März 2021

Mitteilung

Landtagsklub der Tiroler Volkspartei, Innsbruck

BER ICHT
über die unabhängige Prüfung der Klubförderung

gemäß Tiroler Parteienfinanzierungs- und
Klubförderungsgesetz 2012 für das Jahr 2020

Wir haben die Prüfung der Klubförderung gemäß Tiroler 
Parteienfinanzierungs- und Klubförderungsgesetz 2012 für
das Jahr 2020 des Landtagsklubs der Tiroler Volkspartei,
Innsbruck, durchgeführt.
Der Landtagsklub der Tiroler Volkspartei als Förderempfän-

ger hat gemäß § 8 Abs 1 des Tiroler Parteienfinanzierungs-
und Klubförderungsgesetzes 2012 ordnungsgemäße Auf-
zeichnungen über die widmungsgemäße Verwendung der
nach den §§ 5 und 6 des Tiroler Parteienfinanzierungs- und
Klubförderungsgesetzes 2012 gewährten Förderungen zu 
führen.
Gemäß § 8 Abs 2 des Tiroler Parteienfinanzierungs- und

Klubförderungsgesetzes 2012 sind die Aufzeichnungen und
die dazugehörenden Unterlagen durch einen beeideten Wirt-
schaftsprüfer auf ihre Ordnungsmäßigkeit und die widmungs-
gemäße Verwendung zu überprüfen. Unsere Aufgabe ist es
demnach, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen
eine Beurteilung darüber abzugeben, ob die Aufzeichnungen
in wesentlichen Belangen ordnungsgemäß sind und die För-
dermittel widmungsgemäß verwendet wurden.
Auf Grund der bei unserer Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse sind nach unserer Beurteilung die Aufzeichnungen des
Landtagsklubs der Tiroler Volkspartei ordnungsgemäß und die
nach den §§ 5 und 6 des Tiroler Parteienfinanzierungs- und
Klubförderungsgesetzes 2012 gewährten Fördermittel für das
Jahr 2020 wurden widmungsgemäß verwendet.

Innsbruck, 18. Februar 2021
KPMG Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Michael Ahammer
Wirtschaftsprüfer

ppa Mag. Martin Gansterer
Wirtschaftsprüfer
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